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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Bußgeldbewehrung der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport 
 
PROVIEH - VgtM e.V. hält eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs der Verord-
nung zur Bußgeldbewehrung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von 
Tieren beim Transport für notwendig und begründet dies wie folgt: 
 
 
I.  
Die Tierschutztransport-Bußgeldverordnung dient der Umsetzung von Art. 25 Verord-
nung (EG) Nr. 1/2005 (EU-Tiertransportverordnung) 
 
Dort heißt es: 
 
 „Die Mitgliedstaaten legen für den Fall des Verstoßes gegen die Vorschriften 

dieser Verordnung Sanktionen fest und tragen durch geeignete Maßnahmen da-
für Sorge, dass diese effektiv angewandt werden. Die Sanktionen müssen wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein.“ 

 
Die Bundesrepublik Deutschland ist damit verpflichtet, nicht nur einige vom Bundesmi-
nister (nach welchen Kriterien auch immer) ausgewählte Gebots- und Verbotsvorschrif-
ten der EU-Tiertransportverordnung unter Bußgeldandrohung zu stellen. Vielmehr muss 
sie nach dem klaren Wortlaut des EU-Rechts die Vorschriften, d.h. grundsätzlich alle 
Ge- und Verbote als Bußgeldtatbestände ausgestalten. 
 
Diese EU-rechtliche Verpflichtung entspricht auch dem nationalen Verfassungsrecht, 
nämlich der Staatszielbestimmung in Art. 20a GG, die zur Gewährleistung eines effek-
tiven Tierschutzes verpflichtet. 
 
Der vorliegende Entwurf wird den Verpflichtungen aus Art. 25 der EU-Tiertransport-
verordnung und aus Art. 20a GG nicht gerecht. Besonders fällt ins Gewicht, dass Ver-
stöße gegen die Bestimmungen über die Transportfähigkeit offenbar ohne Sanktions-
drohung bleiben sollen (dazu nachf. II). Aber auch an weiteren Beispielsfällen lässt 
sich belegen, dass wesentliche Ge- und Verbote der EU-Tiertransportverordnung offen-
bar ohne Sanktionsdrohung bleiben sollen. 



Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Bußgeldbewehrung der  
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport 
 
PROVIEH – VgtM e.V.  Seite 2 
 
 
 
II.  
Keine Sanktionen bei Verletzung der Bestimmungen zur Transportfähigkeit in Anhang I 
Kapitel I Nr. 1 und Nr. 2 
 

1. Der Verstoß gegen Art.6 Abs. 3 i.V. mit Anhang I Kapitel I Nr. 1 und Nr.2 wird 
nicht unter Bußgeldandrohung gestellt. Transportunternehmer, die verletzte Tie-
re, Tiere mit physiologischen Schwächen oder Tiere mit pathologischen Zustän-
den transportieren, handeln nach dem Entwurf nicht ordnungswidrig, nicht ein-
mal dann, wenn die Tiere sich nicht schmerzfrei oder ohne Hilfe bewegen kön-
nen (Nr. 2a) oder wenn sie große offene Wunden oder schwere Organvorfälle 
haben (Nr. 2b). Zwar ist der Transport von nicht transportfähigen Tieren nach  
§ 42 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit § 3 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 der deutschen Tier-
schutz-Transportverordnung (TierSchTrV) ordnungswidrig. Eine Verweisung auf 
diese (noch) fortbestehende Sanktionsmöglichkeit würde aber Art. 25 der EU-
Tiertransportverordnung nicht gerecht, denn hiernach müssen Sanktionen „im 
Fall des Verstoßes gegen die Vorschriften dieser Verordnung“ angedroht wer-
den. 
 

2. Keine Bußgeldandrohung ergeht auch gegen Transportunternehmer, die zu jun-
ge Tiere befördern (Nr. 2d, Nr. 2e und Nr. 2f). 

 
3. Keine Bußgeldandrohung ergeht gegen Transportunternehmer, die Tiere in fort-

geschrittenem Gestationsstadium befördern. Will das Bundesministerium etwa 
die bisher von § 3 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 TierSchTrV scheinlegitimierte Praxis, hoch-
trächtige Kühe zur Schlachtstätte zu transportieren, entgegen Anhang I Kapitel I 
Nr. 2c der EU-Tiertransportverordnung weiterhin tolerieren? Das wäre ein be-
sonders schwerer Verstoß gegen Art. 25 der EU-Tiertransportverordnung. 

 
4. Der Transport von transportunfähigen Tiere muss für alle Personen, die sich dar-

an beteiligen, als Ordnungswidrigkeit ausgestaltet werden, also nicht nur für 
den Transportunternehmer, sondern auch für den Organisator, den Tierhalter 
nach Art. 8 und den Betreiber von Sammelstellen nach Art. 9 der EU-
Tiertransportverordnung. 
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III. 
Weitere Beispielsfälle, in denen der vorliegende Entwurf gegen Art. 25 der EU-
Tiertransportverordnung und gegen Art. 20a GG verstößt. 
 

1. Verstöße gegen Art. 3 S. 1 und Art. 3 S. 2a, b, e, f, g und h sollen ohne Sank-
tionen bleiben. Dabei mögen Verstöße gegen S. 2g und h durch § 1 Nr. 13 
(Verweisung auf Anhang I Kapitel VII) und durch § 1 Nr. 20-22 sanktioniert 
sein. Aber keinerlei Sanktion soll es offenbar für Verstöße gegen S. 2a („Beför-
derungsdauer so kurz wie möglich zu halten und den Bedürfnissen der Tiere 
während der Beförderung Rechnung zu tragen“), gegen S. 2b (Verbot des 
Transports von transportunfähigen Tieren, s.o.), S. 2e (Einsetzung von unge-
schultem oder unqualifiziertem Personal) und S. 2f (Verzögerungen auf dem 
Transport; keine Kontrolle des Wohlbefindens der Tiere in regelmäßigen Zeitab-
ständen) geben. Dass die Magna Carta der EU-Tiertransportverordnung, näm-
lich Art. 3 S. 1 („niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlas-
sen, wenn den Tieren dabei Verletzungen oder unnötige Leiden zugefügt wer-
den könnten“) ohne Sanktionierung bleiben soll, stellt ebenfalls einen Verstoß 
gegen Art. 25 der EU-Tiertransportverordnung dar. 

 
2. Soll die Vergabe von Transportaufträgen an Transportunternehmer ohne die 

nach Art. 10 bzw. Art. 11 erforderliche Zulassung und die Annahme von Auf-
trägen durch solche Unternehmer ohne Bußgeldandrohung bleiben? Art. 5 Abs. 
1 bleibt in dem Entwurf unerwähnt. 

 
3. Verstöße gegen Anhang I Kapitel II Nr. 1.1a sowie c-i werden ebenfalls nicht 

unter Bußgeldandrohung gestellt. Wer also z.B. nicht für eine angemessene und 
ausreichende Frischluftzufuhr sorgt (Nr. 1.1e), wer Tiere so transportiert, dass 
sie zur Kontrolle und Pflege nicht zugänglich sind (Nr. 1.1f) oder wer nicht für 
eine zur Kontrolle und Pflege ausreichende Lichtquelle sorgt (Nr. 1.1i), handelt 
demnach nicht ordnungswidrig. 

 
4. Ein Verstoß gegen Anhang I Kapitel II Nr. 1.2 (Nicht-Gewährleistung einer an-

gemessen Luftzirkulation über den stehenden Tieren) bleibt ebenfalls sanktions-
los. 

 
5. Der Verstoß gegen Nr. 1.5 (erhöhte Anforderungen an den Transport sehr jun-

ger Tiere) bleibt ohne Bußgeldandrohung. 
 

6. Die Verstöße gegen Nr. 5.2 (Nicht-Aufrechterhalten von Transportbehältern 
während Beförderung und Rangieren) und Nr. 5.3 sollen ohne Sanktion blei-
ben. 
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7. Nicht unter Sanktionsandrohung gestellt werden ferner u.a. folgende Verstöße 

gegen wesentliche Schutzvorschriften: 
 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

 

Anhang I Kapitel III Nr. 1.2a 
Anhang I Kapitel III Nr. 1.3a Halbsatz 1 
Anhang I Kapitel III Nr. 1.5, 1.6 und 1.7 
Verstöße gegen die Beschränkungen bei der Anwendung von Elektro-
schockgeräten (Anhang I Kapitel III Nr. 1.9) 
Anhang I Kapitel III Nr. 1.11 S. 4 mit Vorschriften über das „Wie“ der 
Anbindung 
Der ungetrennte Transport von Tieren mit beträchtlichem Größen- und Al-
tersunterschied (Anhang I Kapitel III Nr. 1.12b). 

 
 
Diese beispielhaft und keinesfalls abschließend beschriebenen Verstöße gegen Art. 25 
der EU-Tiertransportverordnung und Art. 20a GG sollten ausreichen, um zu einer 
grundlegenden Überarbeitung des Entwurfs zu führen. 
 
 
 
Heikendorf/Kiel, 09.12.2006
 
 


